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Bürgermeister 

 
 

Sitzungsvorlage zur Gemeinderat - Sitzung am 09.04.2018 
  

Vorlage 2018/610 - öffentlich: 
 
 

Betrauungsakt Regio Konstanz-Bodensee-Hegau e.V. 
 
Sachverhalt: 
 
Der Verein REGIO Konstanz-Bodensee-Hegau e.V. wurde gemeinsam mit Politik 
und Tourismus als das zukunftsweisende Organisationsmodell für die 
Tourismusförderung am westlichen Bodensee entwickelt. 24 Kommunen (darunter 
die Stadt Tengen) im Landkreis Konstanz und am schweizerischen Untersee und 
Rhein haben am 23.November 2017 auf dem Hohentwiel den Verein gegründet, dem 
auch der Landkreis Konstanz beigetreten ist. Die bisherigen Organisationen 
BodenSeeWest Tourismus e.V. (BWT) und HegauTourismus e.V. (HT) wurden in 
den REGIO e.V. überführt. 
 
Landkreise und Kommunen sind im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung zur 
kommunalen Wirtschaftsförderung berechtigt. Diese zur kommunalen 
Daseinsvorsorge zählende freiwillige kommunale Aufgabe zielt darauf ab, durch 
Schaffung und Verbesserung der Standortbedingungen der Wirtschaft das 
wirtschaftliche und soziale Wohl der Einwohner in den Kommunen zu sichern oder zu 
steigern. Zur kommunalen Wirtschaftsförderung gehört auch das 
Tourismusmarketing durch die Landkreise, Städte und Gemeinden.  
 
Der REGIO e.V. soll durch seine Tätigkeiten einen nachhaltigen Tourismus im 
Bereich des westlichen Bodensees fördern und koordinieren und damit den 
Wirtschaftsstandort und die Tourismuswirtschaft für die Einwohner, 
Gewerbetreibenden und Selbständigen des Vereinsgebiets fördern.  
 
Die Stadt Tengen gewährt dem REGIO e.V. Ausgleichsleistungen in Form von 
Beiträgen. Dieser beträgt für das Jahr 2018 9.314,00 €. Die Finanzierung durch 
Ausgleichsleistungen unterliegt dem europäischen Beihilfenrecht. 
Ausgleichsleistungen für eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse (sog. DAWI) sind nach dem Freistellungsbeschluss der EU Kommission 
(Beschluss vom 20.12.2012, 2012/21/EU, Abl. EU 2012 L7, S. 3) von der 
Notifzierungspflicht befreit, wenn ein Unternehmen oder ein Verein mit der 
Erbringung dieser Dienstleistung betraut worden ist. 
 
Um diese Voraussetzungen zu erfüllen, soll die Finanzierung des Vereins durch die 
Stadt Tengen auf der Grundlage eines entsprechend gestalteten Betrauungsaktes für 
den REGIO e.V. erfolgen.  
 
Gemäß Art. 4 des Freistellungsbeschlusses muss in einem Betrauungsakt 
mindestens Folgendes geregelt sein:  
 

 Gegenstand der Gemeinwohlverpflichtung  

 Das Unternehmen / der Verein und gegebenenfalls das betreffende Gebiet  
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 Art etwaiger dem Verein durch die Bewilligungsbehörde gewährter 
ausschließlicher oder besonderer Rechte  

 Beschreibung des Ausgleichsmechanismus und Parameter für die 
Berechnung, Überwachung und Änderung der Ausgleichsleistungen  

 Die Parameter, anhand derer die Beihilfe berechnet wird, sind zuvor 
objektiv und transparent aufzustellen. Dies geschieht durch den 
Betrauungsakt in Verbindung mit der Satzung des REGIO e.V., der 
Beitragsordnung und dem jährlichen Jahresabschluss.  

 Maßnahmen zur Vermeidung und Rückforderung von Überkompensations-
zahlungen. Die Verwendung der Mittel muss von dem REGIO e.V. im 
Jahresabschluss nachgewiesen werden.  

 Verweis auf den Freistellungsbeschluss  
 

Der Entwurf des als Anlage beigefügten Betrauungsaktes basiert auf dem gegenüber 
des BodenSeeWest Tourismus e.V. in 2017 erlassenen Betrauungsaktes und wurde 
von der Kanzlei Menold/Bezler überarbeitet und für den REGIO e.V. entsprechend 
angepasst. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Gemeinderat betraut den REGIO Konstanz-Bodensee-Hegau e. V. 

(nachfolgend „REGIO e.V.“) mit Wirkung zum 01.01.2018 mit der Erbringung von 
Dienstleistungen, die von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse sind, im Wege 
des öffentlichen Auftrags (Betrauungsakt). Der Text des Betrauungsakts ist als 
Anlage beigefügt.  
 

2. Die Verwaltung wird ermächtigt, evtl. erforderliche Anpassungen des 
Betrauungsaktes gemäß den Anforderungen des Feststellungsbeschlusses der 
Europäischen Kommission vorzunehmen. Dies betrifft auch die Anpassungen, 
die evtl. aufgrund einer steuerlichen Prüfung erforderlich werden. 

 
  
 

Tengen, den 27.03.2018 
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